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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Das schweizerische politische System bringt es mit sich, dass die Regierungsparteien
nicht verpflichtet sind, den Bundesrat bedingungslos zu unterstützen. In einer Analyse
der vergangenen Legislaturperiode konnte festgestellt werden, dass die SP von ihrem
Recht auf Opposition im Nationalrat reichlich Gebrauch gemacht hat: Bei mehr als der
Hälfte von 116 untersuchten wichtigen Geschäften stellte sie sich gegen die Regierung.
Die drei bürgerlichen Bundesratsparteien lehnten ihrerseits rund einen Viertel dieser
Bundesratsvorlagen ab. Da die SP die Exekutive gerade in denjenigen Geschäften
unterstützte, bei denen es von bürgerlicher Seite her Opposition gab, waren
Mehrheitsallianzen aller Bundesratsparteien relativ selten (21 % der untersuchten Fälle).
In einem Viertel der Entscheidungen im Nationalrat setzte sich eine Allianz zwischen
der SP und einem Teil der anderen Regierungsparteien durch, bei mehr als der Hälfte
(55%) überstimmten die drei bürgerlichen Parteien gemeinsam den
sozialdemokratischen Regierungspartner. Da eine vergleichbare Untersuchung für
frühere Legislaturperioden nicht vorliegt, lassen sich keine Aussagen darüber machen,
ob die Politik der SP nach 1984, als sie mit dem Regierungsaustritt drohte, effektiv
oppositioneller geworden ist. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Kommentatoren hielten zum ersten Amtsjahr des Bundesrates in neuer
parteipolitischer Zusammensetzung und mit dem umstrittenen früheren
Oppositionspolitiker Christoph Blocher (svp) fest, dass sich inhaltlich an der
Regierungspolitik noch nichts Wesentliches geändert habe. Feststellbar war hingegen
ein noch grösseres Interesse der Medien am Verhalten einzelner Bundesräte (v.a.
Blocher) im Bundesratskollegium und an deren Stellungnahmen dazu sowie die
ausführliche Berichterstattung über zum Teil vermutete, zum Teil nach aussen
kommunizierte interne Konflikte. Zu grossen Diskussionen Anlass gaben nicht Projekte
und Vorschläge aus Blochers Departement, sondern dessen Verhalten bei
Volksabstimmungen. So hatte Blocher als Chef des EJPD drei Vorlagen in der
Volksabstimmung zu vertreten, die von der Regierung vor seinem Eintritt beschlossen
worden waren und die er als Parlamentarier bekämpft hatte (Verwahrungsinitiative,
Einbürgerung). Bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten im Rahmen dieser
Abstimmungskampagnen warb er nicht um Zustimmung zur Bundesratsempfehlung,
sondern beschränkte sich darauf, neutral die Gründe der Gesamtregierung dafür
darzulegen und auf allfällige Vor- und Nachteile hinzuweisen. Keine Zurückhaltung legte
er demgegenüber bei anderen, ihm genehmen Vorlagen, wie etwa dem Steuerpaket, an
den Tag. Für einen Eklat sorgte sein expliziter Verzicht, beim gemeinsamen
Medienauftritt mit den Bundesräten Leuenberger und Couchepin am
Abstimmungssonntag vom 26. September das Volksnein zu den aus seinem
Departement stammenden Einbürgerungsvorlagen zu kommentieren. Er begründete
dies damit, dass die Regierung Volksentscheide zu akzeptieren habe, ohne sie zu
kritisieren oder zu kommentieren. Insbesondere in der Westschweiz, welche an diesem
Tag einmal mehr von der Deutschschweiz überstimmt worden war, wurde moniert, dass
die Landesregierung gerade in solchen Fällen eine Stellungnahme abzugeben hätte. Sie
müsste dabei auch erklären, was sie plane, um den offensichtlich unterschiedlichen
Einstellungen und Interessen der Sprachregionen Rechnung zu tragen. (Siehe auch
Ständeratspräsident Schiesser (fdp, GL) in seiner Mitteilung zu den Abstimmungen vom
26. September.) 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2004
HANS HIRTER

Es ist zwar nicht neu, kommt aber im Vergleich zu früher wesentlich häufiger vor, dass
den Medien Informationen aus den Bundesratsberatungen und den dazugehörenden
Positionspapieren zugespielt werden. Beobachter führten dies auf die mit dem
Amtsantritt Christoph Blochers verschärfte Polarisierung innerhalb der Regierung
zurück. Vermutet wurde, dass in die Amtsgeschäfte eingeweihte Mitarbeiter der
Verwaltung Indiskretionen mit dem Ziel begehen würden, der Position ihres
Departementschefs grösseres Gewicht zu verleihen oder diese der Öffentlichkeit
überhaupt klar zu machen. Bundeskanzlerin Huber reichte zu Jahresbeginn bei der
Bundesanwaltschaft mehrere Strafanzeigen gegen Unbekannt wegen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER
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Amtsgeheimnisverletzung ein. Als desaströs und für die Swisscom geschäftsschädigend
bezeichneten Parlamentarier und Medien die Informationspolitik der Landesregierung
Ende November im Zusammenhang mit ihren Entscheiden über die Geschäftsstrategie
der Swisscom. Obwohl der Bundesrat vorläufiges Stillschweigen über sein Verbot eines
Auslandengagements der Swisscom beschlossen hatte (er wollte zuerst die Swisscom
selbst informieren), geriet diese Nachricht vorzeitig an die Öffentlichkeit. Dies geschah,
weil Bundesrat Blocher sie in einem zum voraus produzierten Radio-Interview verraten
hatte. Ob Absicht hinter dieser Indiskretion steckte, lassen die
Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte durch eine Subkommission abklären. 3

Mit ihrer breit diskutierten Aussage kurz vor der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III), entfachte die ehemalige Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf eine interessante Diskussion darüber, ob sich Alt-Bundesrätinnen
und -Bundesräte in die aktuelle politische Debatte einmischen dürfen oder nicht. In
der Tat bestehen keine Regeln zum Verhalten ehemaliger Regierungsmitglieder. Im
Aide-Mémoire ist einzig festgehalten, dass auf eine Ämterübernahme verzichtet werden
soll, wenn die neue Tätigkeit zu Interessenkonflikten mit der früheren
Regierungstätigkeit führen könnte. Einen Maulkorb müssen sich ehemalige
Magistratinnen und Magistraten aber zumindest aus juristischer Perspektive keinen
umlegen. Die Aussage der ehemaligen BDP-Bundesrätin wurde denn auch insbesondere
von den bürgerlichen Befürwortern der USR III eher aus moralischer Perspektive
kritisiert – so bezeichnete etwa Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in einem Interview mit der
LZ das Vorgehen Widmer-Schlumpfs als „Schuss in den Rücken“ von Ueli Maurer, dem
Nachfolger im EFD und Verantwortlichen für die USR-Vorlage. 
Freilich mischten und mischen sich ehemalige Landesmütter und -väter immer wieder
in politische Auseinandersetzungen ein. In den Medien wurde etwa Otto Stich erwähnt,
der immer wieder für Kommentare zu haben gewesen sei. Nicht weniger als elf
ehemalige Regierungsmitglieder hatten sich gegen die Durchsetzungsinitiative
ausgesprochen. Alt-Bundesrat Christoph Blocher lässt die Schweiz allwöchentlich auf
seinem privaten TV-Sender wissen, was seine Meinung zu verschiedensten Bereichen
ist. Je nach Thema meldeten sich auch schon Ruth Dreifuss oder Micheline Calmy-Rey
zu Wort. Pascal Couchepin nimmt insbesondere bezüglich der Politik im Kanton Wallis
in der Regel auch kein Blatt vor den Mund. Und auch Arnold Koller (Aus der Werkstatt
eines Bundesrates) oder Kaspar Villiger (Die Durcheinanderwelt) machten mit
Buchbeiträgen auf ihre Lösungsvorschläge aufmerksam. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Im Zentrum von Diskussionen über die Zusammenarbeit im Bundesrat und über das
Verhalten einzelner Mitglieder stand auch im Berichtsjahr Bundesrat Christoph
Blocher. Besonders heftig waren die Reaktionen auf seine Rede an einer SVP-
Veranstaltung am 20. Januar im Albisgüetli in Zürich. Er hatte dort zwei albanische
Asylbewerber als Kriminelle tituliert und die Asylrekurskommission (ARK) angegriffen,
welche zum Schluss gelangt war, dass die Anschuldigungen des albanischen Staates
gegen die beiden aus politischen Gründen fingiert seien. Nachdem Blocher vor dem
Ständerat abgestritten hatte, die beiden als Kriminelle bezeichnet zu haben, eröffnete
die GPK des Ständerats eine Untersuchung. In ihrem Bericht kritisierte sie Blocher
dafür, vor dem Ständerat die Unwahrheit gesagt zu haben. Sie rügte den Justizminister
zudem wegen der Nichtbeachtung der Unschuldsvermutung bei den beiden
Asylbewerbern und wegen seiner öffentlichen Kritik an den Urteilen der ARK. Derartige
Aussagen beeinträchtigten, vor allem wenn sie vom Justizminister kämen, das Vertrauen
der Bevölkerung in die Rechtssprechung. Konkrete Massnahmen beantragte die GPK
aber nicht. Der Bundesrat seinerseits „bedauerte“, dass es eines seiner Mitglieder an
der gebotenen Ausgewogenheit und Sachlichkeit habe fehlen lassen und teilte die
Haltung der GPK bezüglich der Respektierung der Gerichte durch die Exekutive. Auch
der Präsident des Bundesgerichts, Guisep Nay, hatte Blocher für seine unvollständige
Darstellung und seine Kritik an Gerichtsurteilen getadelt. Bundesrat Blocher selbst
entschuldigte sich an einer Medienkonferenz Ende März dafür, dass er von
„Kriminellen“ und nicht von „mutmasslichen Kriminellen“ gesprochen habe. (Zu den
umstrittenen Äusserungen Blochers zum Anti-Rassismusgesetz anlässlich eines Besuchs
in der Türkei siehe hier.) 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.10.2006
HANS HIRTER
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Die zwölfte Bundesratssitzung extra muros fand Ende März 2017 in Solothurn statt.
Erneut sollte mit der aussergewöhnlichen Mittwochssitzung die Verbundenheit der
Exekutive mit den Regionen der Schweiz zum Ausdruck gebracht werden. Im
Vordergrund stand denn auch der Kontakt mit der Bevölkerung. Nach Abschluss der
Sitzung trafen sich die Magistratinnen und Magistraten, begleitet von der Solothurner
Kantonsregierung, im Herzen der Altstadt zu einem Apéro mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Es sei ein grosses Privileg, dass sich der Bundesrat ungezwungen, ohne
Grossaufgebot der Polizei und ohne Angst haben zu müssen mit der Bevölkerung treffen
dürfe. Mit Blick auf die Welt sei dies nicht selbstverständlich, hielt Bundespräsidentin
Doris Leuthard fest. Die Landesmütter und -väter wurden im Bad in der Menge in
zahlreiche Gespräche verwickelt und wurden auf ebensovielen Selfies verewigt. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.03.2017
MARC BÜHLMANN

Ende März 2018 war St. Gallen Schauplatz der 13. Bundesratssitzung extra muros.
Bundespräsident Berset selber soll sich für die Stadt in der Ostschweiz stark gemacht
haben, nachdem die Landesregierung bereits 2015 eine entsprechende Einladung
erhalten habe. Nach der regulären Sitzung fanden sich die Magistratinnen und
Magistraten zu einem öffentlichen Apéro ein, das aufgrund des schlechten Wetters
nicht auf dem Klosterplatz, sondern im Pfalzkeller stattfand, und tauschten sich dort
mit der Bevölkerung aus. Rund 800 Personen feierten «den Bundesrat wie ein
Fussballteam» – so titelte das St.Galler Tagblatt. Mit einem Mittagessen zusammen mit
der kantonalen Regierung wurde der Ausflug beendet. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.03.2018
MARC BÜHLMANN

Neben der mittlerweile traditionellen Bundesratsreise nutzt die Landesregierung mit
der sogenannten Bundesratssitzung extra muros eine weitere Möglichkeit, sich mit der
Bevölkerung zu treffen. 2019 zog es den Bundesrat hierfür nach Zürich, wo er sich mit
dem Zürcher Regierungsrat und mit der Bevölkerung im Innenhof des Landesmuseums
traf. Rund 150 Personen nutzten die Gelegenheit, sich mit den Magistratinnen und
Magistraten zu treffen. «C’est là que nous rencontrons nos chefs et vérifions s’ils sont
contents de nous», gab Bundespräsident Ueli Maurer in der Zeitung Le Temps zu
Protokoll. Es gehöre wohl tatsächlich zu den Eigenarten und zu den Stärken der
Schweizer Demokratie, dass die Landesregierung in corpore mit dem Zug in eine Stadt
fahre, um dort ausserordentlich zu tagen und sich mit der Bevölkerung auszutauschen.
Dies sei in keinem anderen Land ohne bewaffnete Sicherheitstruppen,
Metalldetektoren oder Gepäckdurchleuchtung vorstellbar, befand etwa der Tags-
Anzeiger. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.05.2019
MARC BÜHLMANN

In der Romandie lösten verschiedene «Polit-Affären», wie sie die Aargauer Zeitung
bezeichnete, Diskussionen über die Rechte und Pflichten von Regierungsmitgliedern
hinsichtlich Spesen und Annahme von Geschenken, aber auch über die Abwählbarkeit
von Exekutivmitgliedern aus. 
Der einstige Bundesratskandidat und Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet (GE,
fdp) musste zugeben, dass er sich mit seiner Familie 2015 nach Abu Dhabi hatte
einladen lassen, obwohl die Annahme von Geschenken für Genfer Staatsräte verboten
ist. Weil gegen ihn ein Strafverfahren wegen Vorteilnahme eingeleitet wurde und später
auch noch der Verdacht auf Steuerhinterziehung auftauchte, musste er nicht nur als
Regierungspräsident zurücktreten, sondern auch Teile seines Departements aufgeben.
Weil Maudet lange über die Affäre gelogen und damit sehr viel Vertrauen verloren hatte,
legte ihm die FDP Schweiz gar einen Parteiaustritt nahe. Allerdings «krallt sich Pierre
Maudet an sein Amt» kommentierte die Sonntags-Zeitung und schloss einen Rücktritt
aus. 
Nicht nur die Reisen in den nahen Osten – unter anderen wie Maudet ebenfalls nach
Abu Dhabi –, sondern vor allem die Spesen des Genfer Nationalrats und Mitglieds der
Genfer Stadtregierung Guillaume Barazzone (cvp), wurden Gegenstand medialer
Berichterstattung: Die CHF 40'000 pro Jahr, wovon CHF 17'000 alleine für
Mobiltelefonkosten verbucht wurden, veranlassten wütende Genferinnen und Genfer
dazu, auf die Strasse zu gehen. 
Auch der Waadtländer Finanzdirektor Pascal Broulis (VD, fdp) geriet in den Fokus der
Strafbehörden. Er soll auf Reisen eingeladen worden sein, und zwar von niemand
geringerem als «einem der reichsten Einwohner seines Kantons», der von einer
«umstrittenen Pauschalbesteuerung» profitiere (Blick). Für Fragezeichen sorgte jedoch
die tiefe Steuerrechnung von Broulis, die in der Folge publik gemacht wurde. Die
vermutete unrechtmässige Optimierung konnte zwar nicht nachgewiesen werden,
kosteten den FDP-Politiker aber viel Vertrauen. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen zog Géraldine Savary (sp, VD), der gute
Chancen auf einen Bundesratssitz nachgesagt wurden, sollte Alain Berset einst
zurücktreten, und die 2020 als erste Frau SP-Ständeratspräsidentin hätte werden
sollen, die Konsequenzen aus einer Wahlspendenaffäre und beendete ihre politische
Karriere. Sie hatte vom gleichen Unternehmer, der die Reisen vieler Westschweizer
Politiker bezahlt hatte und im Kanton Waadt pauschalbesteuert wird, eine
Wahlkampfspende von CHF 7'500 angenommen. Die informellen Richtlinien der SP
Waadt erlauben jedoch lediglich CHF 5'000. Obwohl ihr Rücktritt auch von zahlreichen
Genossinnen und Genossen bedauert wurde und sie nichts Widerrechtliches getan
habe, sei sie letztlich «über den Klassenfeind gestolpert» und habe das Pech gehabt,
dass die Geschichte in dem Moment publik wurde, «als die halbe welsche
Politprominenz wegen ähnlicher Geschenke, undurchsichtiger Steuerarrangements und
exorbitanter Spesenbezüge am Pranger» stünden, so der Tages-Anzeiger. 

Die «Affären» lösten einige Recherchen und Diskussionen aus. So listete etwa der
Sonntags-Blick die Spesenrechnungen aller Kantonsregierungen für das Jahr 2017 auf.
Auch wenn die Vergleichbarkeit schwierig sei, da unterschiedliche Zulagen in diesen
Abrechnungen geregelt werden und die Regierungen unterschiedlich viele Mitglieder
haben, überrasche die Bandbreite, die zwischen CHF 50'000 (Kanton Schaffhausen)
und CHF 241'356 (Kanton Bern) variiere. Die Aargauer Zeitung vermutete, dass die
«Affäre Maudet» den Forderungen nach mehr Transparenz Flügel verleihen werde. In
der Tat hatte das Parlament beschlossen, dass Parlamentsmitglieder, die auf
Staatskosten ins Ausland reisen, dies publik machen müssen. Allerdings galt dies nicht
für Reisen auf Einladung von Interessengruppen. Die Sonntags-Zeitung brachte mit dem
Thema «Ruhegehälter» einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein. Sie vermutete, dass
Maudet auch deshalb nicht zurücktreten wolle, weil in diesem Fall sein Anspruch auf
eine lebenslange Rente verfallen würde. Die Zeitung listete alle Kantone auf, die
entweder gar keine Entschädigung (VS, OW), eine befristete Entschädigung im Sinne
eines «goldenen Fallschirms» (AG, JU, SG, NW, UR, TG, SO, BL, ZG, SH, GL, ZH, BS, AI,
AR, LU) oder eine lebenslange Rente (TI, VD, GE, FR, NE, BE, GR, SZ, inkl. Bund)
ausrichteten. Neben dem augenfälligen Unterschied zwischen Deutsch- und
Westschweiz überraschte auch die Varianz der kantonalen Gesamtbeträge, die zum
Zeitpunkt der Befragung (Juni 2019) an «Polit-Rentner» – so die Sonntags-Zeitung –
ausgerichtet werden und die sich von CHF 153'000 (AR) bis CHF 4 Mio. (TI) pro Jahr
erstreckten. Laut Sonntags-Zeitung bezahlt der Bund für total 23 Personen (inkl. 4
Bundeskanzler und 2 Witwen) CHF 4.4 Mio. Die Basler Zeitung schliesslich machte sich
Gedanken über das Volksrecht auf Abwahl der Regierung. In der Tat könne Maudet nicht
zu einem Rücktritt gezwungen werden: «Nur ein einziger Mensch entscheidet, ob ich
zurücktrete oder nicht – ich selbst», zitierte die Zeitung. Im Extremfall könne Maudet
gar noch im Gefängnis Regierungsrat bleiben. Die Abwahl eines Regierungsrats sei in
sechs Kantonen möglich: In den Kantonen Bern, Schaffhausen, Solothurn, Tessin und
Thurgau kann mittels kantonaler Volksinitiative eine Abstimmung über die Absetzung
der Regierung (in corpore) verlangt werden. Im Kanton Uri können einzelne Amtsträger
– also auch Ständerätinnen und -räte oder der Landamman – per Volksinitiative
abgesetzt werden. In Neuenburg wurde 2014 mit der so genannten Lex Hainard ein
Amtsenthebungsverfahren eingesetzt. Hier hat das Parlament die Möglichkeit, ein
Regierungsmitglied abzusetzen. 9

Zu Beginn der Herbstsession 2019 gedachte der Ständerat der Anfang August
unerwartet an Herzversagen verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlerin Annemarie
Huber-Hotz. Jean-René Fournier (cvp, VS) würdigte die 1948 geborene Baarerin, die
nach einem sozialwissenschaftlichen Studium mit 30 Jahren zu den Parlamentsdiensten
gestossen und von 1981 bis 1992 als Ständeratssekretärin geamtet hatte. Dort habe sie
eine zentrale Rolle bei der Reorganisation der Parlamentsdienste gehabt. Auch als erste
Generalsekretärin der Bundesversammlung – dieses Amt hatte sie von 1992 bis 1999
inne – habe Annemarie Huber-Hotz die Professionalisierung der Parlamentsdienste
vorangetrieben. Sie sei treibende Kraft für die Schaffung permanenter Kommissionen
im Rahmen der Parlamentsreform zu Beginn der 1990er Jahre gewesen. Fournier
zitierte aus der Rede des damaligen Nationalratspräsidenten Hanspeter Seiler (svp, BE),
der bei der Wahl von Annemarie Huber-Hotz zur ersten Bundeskanzlerin der Schweiz im
Jahr 1999 ihr Engagement und ihre Umgänglichkeit als «eine wahre Wohltat»
bezeichnet hatte. Sie verstehe es, in der Ausübung ihres Amtes über den Parteien zu
stehen. Die damals als Nachfolgerin von François Couchepin (fdp) von der FDP
vorgeschlagene Huber-Hotz setzte sich im vierten Wahlgang gegen die Konkurrentin der
SP, Hanna Muralt Müller, und den Konkurrenten der CVP, Vizekanzler Achille Casanova,
durch. In ihren acht Jahren als Bundeskanzlerin – so Fournier weiter – habe sie es

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2019
MARC BÜHLMANN
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verstanden, Konsens mittels konstruktivem Dialog zu suchen. Dabei habe ihr eine ihrer
wertvollen Qualitäten geholfen: «Elle savait ecouter». Nach zwei Amtsperioden hatte
Annemarie Huber-Hotz 2007 ihren Rücktritt eingereicht. Sie habe – Fournier zitierte
aus der Abschiedsrede des damaligen Nationalratspräsidenten André Bugnon (svp, VD) –
nicht nur die Bundeskanzlei geführt, sondern auch die Debatten der Regierung
aufgeklärt, ja gar gecoacht («éclairé [...] même 'coaché'»). Im Tages-Anzeiger wurde
ihre Bescheidenheit hervorgehoben. Sie habe stets betont, dass sie kein politisches
Amt ausübe, und sei als Managerin im Hintergrund geblieben. Die Zeitung zitierte den
damaligen SP-Präsidenten Hans-Jürg Fehr (sp, SH), der die parteiübergreifend
geschätzte Bundeskanzlerin als «effiziente Unscheinbarkeit» bezeichnet hatte. Nach
ihrem Ausscheiden aus der Verwaltung hatte Annemarie Huber-Hotz die
Präsidentschaften der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) sowie des
Schweizerischen Roten Kreuzes übernommen. 10

Mit Ausrufen der ausserordentlichen Lage am 16. März erhielt der Bundesrat basierend
auf dem Epidemiengesetz weitgehende Kompetenzen und die Möglichkeit, mittels
Notverordnung, also ohne unmittelbare parlamentarische oder kantonale Legitimierung
die «notwendigen Massnahmen» zur Bewältigung der gesundheitlichen Notlage zu
verordnen. Wurden die als notwendig erachteten, raschen Aktionen der Regierung
zuerst von allen Seiten begrüsst und gelobt, machten sich mit der Zeit staatsrechtliche
Bedenken und Angst vor zu viel Machtkonzentration in der Exekutive breit. Die
Schweiz gleiche «einem autoritären Staat» analysierte etwa der Sonntagsblick Ende
April, weil die Regierung nicht mehr kontrolliert werde. In der NZZ wurde davor
gewarnt, dass Menschen in einer Krise bereit seien, «Eingriff in ihre individuellen
Freiheitsrechte zu erdulden», dass sich der Staat nach der Krise dann aber oft nicht
mehr gänzlich zurückziehe. Es gelte deshalb, besonders wachsam zu bleiben. Auch die
Weltwoche urteilte: «Bundesrat und Verwaltung bauen in der Coronakrise ihre Macht
aus». Staatsrechtler Andreas Kley warf dem Bundesrat im Wochenblatt
Verfassungsbruch vor und im Editorial der von ihm herausgegebenen Weltwoche
schrieb Roger Köppel (svp, ZH) gar von einer Diktatur, die leichter zu installieren als
wieder abzuschaffen sei.  
Auch im Parlament regte sich Unbehagen dagegen, dass der Bundesrat «schalten und
walten [kann], wie er will», wie sich die Sonntagszeitung ausdrückte. Sie präsentierte
verschiedene Ideen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, welche «die
Demokratie retten» würden – so das Sonntagsblatt. Vorgeschlagen wurden etwa eine
Art Rechtsdelegation (Pa.Iv. 20.414 und Pa.Iv. 20.418), die in Krisenzeiten die
Notverordnungen des Bundesrats prüfen soll; eine qualitatives Mehr durch das
Parlament für die Ausrufung einer ausserordentlichen Lage (Pa.Iv. 20.452); oder eine
juristische Institution zur Kontrolle der Recht- und Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen (Pa.Iv. 20.430). Die Zeitung forderte für Krisenzeiten gar ein
Berufsparlament, das praktisch permanent tagen müsste. Auch die GPK schalteten sich
ein und zwar nicht – wie GPK-Präsident Erich von Siebenthal (svp, BE) im Sonntagsblick
betonte, um den Bundesrat zu tadeln, sondern um zu analysieren, was man in künftigen
Krisensituationen besser machen könnte. Die NZZ forderte Ende April das Parlament
auf, «seine Stellung gegenüber dem Bundesrat in ausserordentlichen Lagen» zu
stärken.
Zur Beruhigung der Diskussion sorgte dann die Absicht des Bundesrats die
bestehenden Notverordnungen mit dem Covid-19-Gesetz in ordentliches Recht zu
überführen und dieses hierzu dem Parlament vorzulegen. Die «Kritiker und Skeptiker,
die [dem Bundesrat] unterstellten, er richte sich im Notrecht ein und werde die neu
gewonnene Macht nicht kampflos abgeben», seien mit diesem Gesetzesentwurf Lügen
gestraft worden, urteilte die NZZ. Anderer Meinung war freilich die Weltwoche, die
befürchtete, dass mit der Überführung der Notverordnungen in ein dringliches
Bundesgesetz das «Krisenregime (...) zum Dauerzustand» werde. Kritiker, die mit einem
Referendum gegen das Covid-19-Gesetz drohten, vermuteten gar, dass es der Politik
darum gehe, «den Souverän auszuschalten». Dies sei zwar «nichts als Propaganda»,
urteilte die NZZ, sie war aber auch der Meinung, dass die vielen Kann-Vorschriften im
Gesetz dem Bundesrat zu viel Macht gäben. Dies sei ein «Blankocheck für den
Bundesrat», doppelte wiederum die Weltwoche nach. Die Corona-Pandemie habe «zu
einer gigantischen Ausweitung staatlicher Macht geführt. Fast widerstandslos ergeben
sich die Leute der Bevormundung», so die Weltwoche weiter. Man habe Freiheit gegen
Sicherheit ausgetauscht.
Mit der Zurückstufung der ausserordentlichen in die besondere Lage Mitte Juni,
nahmen die Diskussionen um die Notrechtskompetenzen des Bundesrats wieder ein
wenig ab. Auch wenn die Regierung auch in der besonderen Lage noch über
weitreichende Kompetenzen verfügt, so ist sie doch verpflichtet, die Kantone zu
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konsultieren. Damit verschob sich allerdings die Debatte von der Kritik mangelnder
Gewaltenkontrolle auf die Frage der föderalistischen Aufgabenteilung in der Krise, die
zu einem eigentlichen Flickenteppich an verschiedenen Massnahmen führte. 
Das Parlament selber hiess dann in der Folge nicht nur das bis Ende 2021 befristete
Covid-19-Gesetz gut und schuf damit eine demokratisch legitimierte Basis für die
Massnahmen, sondern es wird in nächster Zeit wohl auch darüber diskutieren, wie es
sich in Krisen stärker einbringen kann. Eine Debatte die bereits 2009 im Nachgang zu
den Entscheiden des Bundesrats beim Fall Tinner sowie bei der Swissair- und der UBS-
Krise, als der Vorwurf im Raum stand, der Bundesrat habe das Parlament umgangen, zu
einer Anpassung der Informationspflicht des Parlaments bei Notverordnungen geführt
hatte. Schon damals wurde unter anderem beschlossen, dass der Bundesrat in
ausserordentlichen Lagen dringliche Ausgaben der Zustimmung der Finanzdelegation
unterstellen muss und dass ein Viertel der Mitglieder eines Rats eine ausserordentliche
Session zu dringlichen Ausgabenbeschlüssen beantragen kann. So viel Macht, wie
Medien und Politik dem Bundesrat zuschrieben, hatte dieser in der Tat also auch
aufgrund dieses 2010 gefällten Beschlusses während der ausserordentlichen Lage nicht.
So hatte die FinDel bereits kurz nach dem eiligen Abbruch der Frühjahrssession einiges
zu tun und auch der Antrag für eine ausserordentliche Session wurde lediglich neun
Tage nach Ausrufen der ausserordentlichen Lage gestellt – nota bene, weil der
Bundesrat dem Parlament von sich aus die dringlichen Notkredite zur Genehmigung
unterbreiten wollte. 11

In der Regel führt die Regierung eine oder zwei ihrer Bundesratssitzungen pro Jahr
extra muros durch, «um dadurch auch der Verbundenheit mit den Kantonen Ausdruck
zu geben», wie es in einer entsprechenden Broschüre heisst. 2020 führte der
Bundesrat zwar einen Teil seines traditionellen Sommerausflugs durch, auf eine Sitzung
ausserhalb des Bundeshauses verzichtete er aufgrund der Covid-19-Pandemie
allerdings. Das an die Sitzung anschliessende Treffen mit der ortsansässigen
Bevölkerung wäre wohl aufgrund der Schutzmassnahmen kaum möglich gewesen. 12
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Im Juni 2021 kündigte der Bundesrat an, zehn neue Stellen zu schaffen, mit denen die
digitale Kommunikation des Bundes in den sozialen Netzwerken organisiert werden
soll. Via Twitter und Instagramm sollen «wichtige Entscheide, Geschäfte oder
Tätigkeiten» des Bundesrats verbreitet werden. Darüber hinaus soll ein audiovisuelles
Zentrum geschaffen werden, mit dem komplexe Geschäfte vereinfacht und animiert
erklärt werden sollen. Ziel sei es auch, «zu einer sachlichen Debatte und zur
Eindämmung von Desinformation» beizutragen. Die klassische mediale
Informationsarbeit werde damit aber nur ergänzt und nicht ersetzt, so die
Medienmitteilung der Regierung. 

In den Medien wurde diese Ankündigung unterschiedlich aufgenommen. Die NZZ
vermutete, man wolle damit wohl eher «vom Wesentlichen ablenken». Digital-Skills
seien nämlich in der Verwaltung bisher nicht wirklich verbreitet. Das nicht mehr
einzelne Bundesratsmitglieder auf eigenen Kanälen informieren, sondern gebündelt
informiert werde, wurde von der NZZ zwar begrüsst, allerdings auch davor gewarnt,
dass der Grat zwischen Information und Propaganda schmal sei. Der Aargauer Zeitung
ging «diese Inszenierung [...] zu weit». Es sei problematisch, wenn immer mehr
Verwaltungsstellen «nichts anderes tun, als zu kommunizieren und ihre Vorgesetzten
ins rechte Licht zu rücken» und die Bürgerinnen und Bürger mit
«Regierungspropaganda auf allen Kanälen» eindeckten. Auch der Sonntags-Blick
urteilte, dass der «direkte Draht zum Volk – ohne mediale Störgeräusche» ein «Rezept
von Populisten» sei. Erfreut zeigte sich hingegen der Tages-Anzeiger: «Endlich
Influencer», titelte er. Die Modernisierung der Kommunikation sei dringend nötig und
komme eigentlich reichlich spät. 13
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Nachdem die Bundesratssitzung extra muros im Jahr zuvor Corona-bedingt ausgesetzt
worden war, fand sie am 13. Oktober 2021 in Luzern statt, wo sich die
Regierungsmitglieder im Anschluss an ihre Sitzung in der Musikhochschule in Kriens bei
einem Apéro im Verkehrshaus mit der Bevölkerung austauschten und sich am
Nachmittag mit dem Luzerner Regierungsrat trafen. 
Im Vorfeld des Treffens hatten die via soziale Medien verbreiteten Aufrufe der Covid-
Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner, in Luzern zu protestieren, zu reden gegeben.
Die Medien hatten ein vergiftetes Klima befürchtet und berichtet, dass sich sogar das
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Fedpol eingeschaltet habe. Letztlich fanden sich ausserhalb des Verkehrshauses rund
50 Personen, die etwas abseits und bewacht von Polizei «Liberté» und «Schande»
skandierten. Im Verkehrshaus selber fanden sich 200 angemeldete und geimpfte
Personen, die nach einem Sicherheitscheck im Eingang die Bundesratsmitglieder für
ihre gute Arbeit während der Pandemie feierten. Für die Massnahmengegnerinnen und
-gegner seien die Bundesräte «verkappte Diktatoren», für die Menschen im
Verkehrshaus «sind sie eher Pop-Stars», fasste etwa die NZZ zusammen. Zahlreiche
Anwesende hätten dem Regierungskollegium ihre Wertschätzung vermitteln wollen.
Auch wenn die Stimmung seit einiger Zeit und insbesondere kurz vor dem zweiten
Covid-Referendum sehr aufgeheizt sei, habe beim Apéro ein Klima der Dankbarkeit
geherrscht, so der Tages-Anzeiger. 14

Bereits im Vorjahr waren die Meinungen über die Leistungen der Landesregierung
während der Covid-19-Pandemie auseinandergegangen. Die Kritik am Bundesrat nahm
im Covid-19-Jahr 2021 aber noch einmal merklich zu. Besondere Aufmerksamkeit
erhielt dabei Alain Berset. Insbesondere die SVP übte via Medien Kritik am
Gesundheitsminister und forderte Mitte Januar 2021, dem SP-Magistraten solle das
Gesundheitsdossier entzogen werden, weil er versagt habe. Christoph Blocher
bezeichnete Berset gar als «Diktator». Obwohl der amtierende Bundespräsident und
SVP-Bundesrat Guy Parmelin daran erinnerte, dass es sich bei der Regierung um «ein
Team» handle, und die Kollegialität betonte und der zweite SVP-Bundesrat Ueli Maurer
darauf hinwies, dass es niemandem diene, wenn die Bunderatsmitglieder
gegeneinander ausgespielt würden – Aussagen, die etwa vom Tages-Anzeiger als
Zeichen eines Zusammenschweissens der Landesregierung und von La Liberté als
«grand moment d'unité» bezeichnet wurden –, gingen die Angriffe auf einzelne
Regierungsmitglieder weiter. So urteilte etwa die Weltwoche, dass Alain Berset «beide
Pandemiewellen verschlampt und wirtschaftlich einen Schlamassel angerichtet» habe,
von den Medien aber als Held gefeiert werde. Die SVP forderte derweil die Einführung
eines Impeachmentverfahrens in der Schweiz, mit dem Regierungsmitglieder abgewählt
werden könnten. Die Macht des Bundesrats, der die Diktatur eingeführt habe, müsse
gebrochen werden, gab auch SVP-Präsident Marco Chiesa (svp, TI) in Interviews zu
Protokoll. Und wiederum die Weltwoche wähnte sich ob des von ihr festgestellten
gegenseitigen Misstrauens in der Regierung, in der Anträge von rechts auf eine links-
bürgerliche Blockade stossen würden, «wie in einem kalten Krieg». Es brauche deshalb
«sieben neue Bundesräte».

Aber auch der Gesamtbundesrat wurde kritisiert. Es brauche ein «deutlich rascheres
und entschlosseneres Vorgehen» gegen die Pandemie, forderte etwa die NZZ Mitte
Januar 2021. Der Bundesrat müsse seinen Verfassungsspielraum konsequenter
ausnutzen und dürfe «entgegen den helvetischen Gepflogenheiten» nicht den
langwierigen Mittelweg gehen, bei dem alle Kritikerinnen und Kritiker angehört und
integriert würden. Ende Februar ärgerte sich die gleiche Zeitung dann allerdings über
die «magistrale Sturheit», die Restaurant-Terrassen noch nicht wieder öffnen zu
wollen. Dass die Regierung dem «Druck zur schnelleren Öffnung nicht nachgegeben»
habe, sei zwar «hart für die Betroffenen – aber leider richtig», beurteilte denselben
Umstand freilich der Tages-Anzeiger und attestierte dem Bundesrat «Rückgrat».

Schriller war die Kritik von Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegnern an der
Regierung. So wusste etwa der Tages-Anzeiger zu berichten, dass der stellvertretenden
Armeechef Aldo C. Schellenberg Briefe erhalten habe, die ihn aufforderten, für den
Bundesrat ein Kriegsgericht einzurichten. Ende Februar leitete die Bundesanwaltschaft
gleich fünf Verfahren wegen Bedrohungen einzelner Magistratspersonen via soziale
Medien ein. Bei einem Auftritt in der politischen Diskussionssendung «Arena» im
Sommer 2021 erhielt Alain Berset Polizeischutz und auch das Fedpol ergriff zunehmend
Schutzmassnahmen wegen massiver Drohungen gegen Bundesrätinnen und
Bundesräte.

Immer wieder kritisierten die Medien zudem die Informationspolitik der Regierung. Auf
der einen Seite wurden die Indiskretionen gerügt, die verhindert hätten, dass der
Bundesrat Entscheidungen über Covid-19-Massnahmen wenigstens so lange habe
geheimhalten können, bis sie mit den Kantonen abgesprochen worden seien. Auf der
anderen Seite wurde vermutet, dass jene Medien beneidet werden, die mit ebendiesen
Indiskretionen versorgt wurden und diese medial ausschlachteten. Die Weltwoche
sprach etwa von der «Berset-Verschwörung». Dank «Schützenhilfe von den Medien»
könne er die von ihm vorgesehenen Covid-19-Massnahmen stets durchsetzen. 
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Für einige Diskussionen sorgte auch die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und
Wissenschaft. Noch im Januar warfen die Medien der aus Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern unterschiedlicher Disziplinen zusammengesetzten Task Force vor,
selber Politik machen zu wollen. Im Februar wendete sich das Blatt, nachdem bekannt
geworden war, dass ebendiese Task Force im Sommer 2020 vor einer zweiten Welle
gewarnt hatte, die Behörden diese Warnung allerdings in den Wind geschlagen und
wichtige Massnahmen zu früh aufgehoben hätten. Die NZZ kam dabei etwa zum Schluss,
dass die Wissenschaft «zu lange ignoriert» worden sei.

Die Kritik flaute parallel mit den abnehmenden Fallzahlen ab dem Frühjahr 2021 dann
merklich ab. Zwar wiederholte die Weltwoche noch lange Zeit ihre Kritik an Alain Berset
(«Captain Long Covid», «Impfdebakel heisst Alain Berset», «Stricken an der eigenen
Legende»), bei den restlichen Medien geriet die Regierung allerdings bald aus der
Schusslinie. 

In die Schlagzeilen geriet Mitte September freilich Ueli Maurer, weil er als
«Freiheitstrychler» posierte. An einem SVP-Lokalanlass hatte sich der Finanzminister
ein T-Shirt der Covid-19-Massnahmengegnerinnen und -gegner übergestreift und sich
fotografieren lassen. Das Bild verbreitete sich via soziale Medien und wurde auf der
einen Seite als «Bruch der Kollegialität» (Tages-Anzeiger), ja gar als Versuch, das Land
zu spalten (Balthasar Glättli, gp, ZH im Blick) kritisiert, auf der anderen Seite als freie
Meinungsäusserung (Thomas Matter, svp, ZH im Tages-Anzeiger) oder auch als Zeichen,
dass «vielen Unzufriedenen im Land zumindest inoffiziell magistrales Verständnis»
entgegengebracht werde (NZZ), verteidigt. Maurer selber gab in der Aargauer Zeitung zu
Protokoll, dass er gar nicht gewusst habe, in «welchen Zusammenhang dieses Leibchen
offenbar gebracht wird». Ähnlich wie die SVP im Frühjahr Alain Berset angegriffen
hatte, nutzte die SP die T-Shirt-Affäre für Kritik an Ueli Maurer und stellte in der
parlamentarischen Fragestunde nicht weniger als neun Fragen zu Maurers von der SP
als «Bedrohung der Regierungskollegialität» bezeichneten Aktion. Bundespräsident Guy
Parmelin beantwortete alle neun Fragen gleichzeitig, indem er auch bei den Angriffen
von links auf das Kollegialitätsprinzip verwies: «Le Conseil fédéral ne commente pas les
propos que l'un de ses membres a ou aurait prononcés en public». 15

Parlamentsmandat

«Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen»: Einiges zu erzählen hatte in
der Tat Nationalrat Claude Béglé (cvp, VD) von seiner privaten Reise nach Nordkorea
und tat dies auch fleissig via soziale Medien. Er lobte laut der Basler Zeitung «'die gute
Seite des Sozialismus', der den Menschen Zugang zu Wissen und Kultur verschaffe. Die
Leute seien entspannt, 'trinken Bier und amüsieren sich'». Béglés Anwesenheit
schlachtete das nordkoreanische Regime freilich mit Propaganda-Nachrichten aus. Er
habe den Geburtsort des Revolutionsführers Kim Il-sung besucht und eine
Massengymnastik-Aufführung genossen – so die nordkoreanische Propaganda. Die
mediale Aufmerksamkeit in der Schweiz war Béglé dann nicht nur aufgrund der Kritik
des Präsidenten seiner Partei, Gerhard Pfister (cvp, SZ), sicher. Dieser warf ihm vor, der
nordkoreanischen Propaganda aufgesessen zu sein, und befürchtete kurz vor den
eidgenössischen Wahlen Schaden für seine Partei, insbesondere im Hinblick auf den
Sitz im Kanton Waadt, den Béglé zu verteidigen hatte. Pfister und die CVP hätten eine
ganz andere Auffassung der Situation in Nordkorea als Béglé, so Pfister
beschwichtigend. Mediale Kritik hagelte es dann aber auch, weil Béglé von Nordkorea
augenscheinlich als offizieller Vertreter der Schweiz behandelt wurde. Dies löste
Diskussionen über die Rolle von Parlamentsmitgliedern auf Auslandsreisen aus. Ihr
Mandat komme einigen Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf Privatreisen
gelegen, urteilte etwa der Tages-Anzeiger: Sie würden die Kosten zwar selber tragen,
«fühlen sich als Würdenträger aber gebauchpinselt und schätzen damit verbundene
Annehmlichkeiten und offene Türen». Angeheizt wurde die Diskussion zudem, weil
Béglé mit einem Diplomatenpass unterwegs war, den Parlamentsmitglieder beantragen
können, wenn sie – laut Ausweisverordnung – in parlamentarischem Auftrag ins Ausland
reisen. Anscheinend waren einige Parlamentsmitglieder allerdings häufig auch privat
mit einem Diplomatenpass unterwegs, da auch dieser auf Reisen einige
Annehmlichkeiten verspricht. Auch wenn etwa Fabio Molina (sp, ZH) in der NZZ vor zu
viel Aufhebens warnte – die parlamentarische Diplomatie sei durchaus auch als
Gegengewicht zur bundesrätlichen Aussenpolitik wichtig –, wurde in der Folge eine
klarere Regelung verlangt, um zu klären, «wie privat [...] Privatreisen von
Parlamentariern überhaupt sein» können, wie die NZZ rhetorisch fragte.
Béglé selber verteidigte seine Aussagen an einer Pressekonferenz Ende August. Er habe
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damit das Vertrauen des Regimes gewinnen wollen, was ihm auch gelungen sei, sei er
doch an zahlreiche Orte geführt worden, die eigentlich nicht auf der Reiseagenda
gestanden hätten. Er stimme der Meinung zu, dass Nordkorea das undemokratischste
Land der Welt sei, man müsse aber auch versuchen, Vorurteile abzubauen. Er würde
wieder so handeln und finde die Berichterstattung über seine Reise übertrieben. Béglé
blieb – nach einer Aussprache mit der kantonalen und der nationalen Partei – für die
eidgenössischen Wahlen 2019 Spitzenkandidat für die CVP im Kanton Waadt. 16
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23.9.21; LT, 24.9.21; TA, 25.9.21; SoZ, 26.9.21; AZ, TA, 28.9.21; LT, 29.9.21; NZZ, 5.10.21; Blick, 11.10.21; NZZ, 19.10.21; Blick, CdT,
30.10.21; TA, WW, 18.11.21; SoZ, 28.11.21
16) BaZ, TA, 24.7.19; TA, 29.7.19; LT, 30.7.19; NZZ, 10.8.19; TA, 23.8.19
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